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107. Einsetzung von Habilitationskommissionen 
108. Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Business Administration (MBA) Health Care and Hospital Management 
109. Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Medizinische Genetik 
110. Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Biobanking 
111. Studienplan Universitätslehrgang (ULG) Master of Public Health (MPH) 
112. Studienplan Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Angewandte Ernährungsmedizin 
113. Studienplan Universitätslehrgang (ULG) Akademische Expertin/Akademischer Experte in Diabetes Care 
114. Personalnachrichten 
115. Ausschreibung von Stellen 
  115.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
  115.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 

 
Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem Pro-
jekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt 
jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
 
 
107.  
Einsetzung von Habilitationskommissionen  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 103 Abs. 7 UG 2002 für  
folgende Personen Habilitationskommissionen eingesetzt hat: 

 
Dr. Stefan PALKOVITS 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof.in Dr.in Reingard Aigner 
o.Univ.-Prof.Mag.Dr. Gilbert Reibnegger 
Univ.-Prof.Dr. Dietmar Thurnher 
Univ.-Prof.Dr. Andreas Wedrich 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Sen.Lecturer Priv.-Doz.Dr. Georg Feigl 
Univ.-Prof.in Dr.in Rufina Schuligoi 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Marilia Skreinig 
 
In der konstituierenden Sitzung am 28. Juni 2017 wurde Univ.-Prof.Dr. Gilbert Reibnegger zum Vorsitzen-
den gewählt.  
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____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Dr.in Martina Christine BRANDNER 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof.Dr. Andreas Wedrich 
Univ.-Prof.in DIin Dr.in Andrea Berghold 
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Plecko 
Univ.-Prof.Dr. Franz Fazekas 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Anna Gries  
Priv.-Doz.in Sereina Herzog, MSc., PhD 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Tammo Schoch 
 
In der konstituierenden Sitzung am 28. Juni 2017 wurde Univ.-Prof.in DIin Dr.in Andrea Berghold 
zur Vorsitzenden gewählt.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

108. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Business Administration (MBA) Health Care and 
Hospital Management 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden Stu-
dienplan beschlossen hat:  
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
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109. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Medizinische Genetik 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden Stu-
dienplan beschlossen hat:  
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110. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Biobanking 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden Stu-
dienplan beschlossen hat:  
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zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 62 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 63 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 64 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 65 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 66 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 67 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 68 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 69 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 70 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 71 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 72 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 73 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 74 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 75 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 76 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 77 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 78 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 79 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 80 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 81 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 82 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 83 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 84 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 
Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 
 
  



- 85 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

111. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Public Health (MPH) 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden Stu-
dienplan beschlossen hat:  
 

 



- 86 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 87 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 88 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 89 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 90 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 91 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 92 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 93 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 94 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 95 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 96 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 97 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 98 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 99 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 100 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 101 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 
 
 
  



- 102 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

112. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Master of Science (M.Sc.) Angewandte  
Ernährungsmedizin 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden  
Studienplan beschlossen hat:  
 

 



- 103 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 104 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 105 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 106 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 107 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 108 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 109 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 110 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 111 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 112 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 113 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 114 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 115 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 116 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 117 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 118 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 119 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 120 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 121 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 122 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 123 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 124 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 125 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 126 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 
 



- 127 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 
Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 
 
  



- 128 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

113. 
Studienplan: Universitätslehrgang (ULG) Akademische Expertin/Akademischer Experte in Diabetes 
Care 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 21.06.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 29.05.2017 nachfolgenden Stu-
dienplan beschlossen hat:  
 
 

 



- 129 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 130 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im MTBl. 

zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 



- 131 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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114.  
Personalnachrichten 
Herr Rektor, Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt folgende Personalnachrichten bekannt: 
 

Die Lehrbefugnis als Privatdozentin/Privatdozent (PD) wurde erteilt an: 
 

Priv.-Doz.Ass.-Prof. DI Dr. Christian  LANGKAMMER, Univ.-Klinik für Neurologie Medizinische 
Physik und Biophysik 16.01.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in Susanne Elisabeth SCHEIPL, Univ.-Klinik für Orthopädie 

Orthopädie und orthopädische Chirurgie 20.01.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in Sabine PERL, Univ.-Klinik für Innere Medizin Innere Medizin 23.01.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in Angelika KLEIN-THEYER, Universitäts-Augenklinik,  Augenheilkunde und Opto-
metrie 31.01.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in  Ursula REITER, Univ.-Klinik für Radiologie Theoretisch-Experimentelle Radiolo-
gie 12.01.2017 
 
Priv.-Doz.Ass.-Prof.Dr. Günther SILBERNAGEL, Klin.Abtlg. für Angiologie Innere Medizin  
am 14.02.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in Edith Johanna ARZBERGER, Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, 
Dermatologie und Venerologie  17.02.2017 

 
Priv.-Doz.Dr. Gerald SEIDEL, Universitäts-Augenklinik Augenheilkunde 09.02.2017 
 
Priv.-Doz.in DDr.in  Jasmin RABENSTEINER, Klin.Institut für Medizinische und Chemische Labordi-
agnostik, "Medizinische und Chemische Labordiagnostik" am 01.03.2017 
 
Priv.-Doz.Dipl.-Ing.Dr.Gert REITER, Siemens Healthcare Diagnostics GmbH Theoretisch-Experi-
mentelle Radiologie 14.03.2017 
 
Priv.-Doz.Dr. Domagoj IVASTINOVIC, Universitäts-Augenklinik Augenheilkunde und Optomet-
rie 16.03.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in Katharina LEITHNER, PhD, Abtlg.f. Pulmonologie Theoretisch-Experimentelle 
Pneumologie 21.03.2017 
 
Priv.-Doz.in Dr.in  Verena GELLNER, Univ.-Klinik f. Neurochirurgie Neurochirurgie  
am 06.04.2017 
 
Priv.-Doz.Dr. Dietmar ENKO, Inst.f.Med.u.Chem.Labordiagnostik, LKH Steyr, "Medizinische und 
Chemische Labordiagnostik" am 04.05.2017 
 
Priv.-Doz.Mag.Dr. Clemens KITTINGER, Inst.f. Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin, 
Mikrobiologie 06.06.2017 

 
Priv.-Doz.Univ.-Ass.OA Dr. Sotirios SPILIOPOULOS, Univ.-Klinik für Chirurgie Herzchirurgie
am 13.06.2017 
 
Priv.-Doz.Dr. Martin LETMAIER, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, 
Psychiatrie 14.06.2017 
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Priv.-Doz.Univ.-Ass. DI Amin EL-HELIEBI, PhD, Institut f. Zellbiologie, Histologie 
& Em Zellbiologie, Histologie & Embryologie 20.06.2017 
 
Priv.-Doz.Univ.-Ass.DDr. Jörg FRIESENBICHLER, Univ.-Klinik für Orthopädie u. Traumatologie, 
Orthopädie und orthopädische Chirurgie 27.06.2017 

 
Priv.-Doz.in Dr.in med.univ.et scient.med. Katharina PROCHAZKA, Univ.-Klinik für Innere Medizin, 
Innere Medizin  29.06.2017 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 

115. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-
vertrages ausschreibt: 
 
 
115.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-ein-
heiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätsperso-
nal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Quali-
fikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe  
überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

  

mailto:personal@medunigraz.at
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Senior Scientist (w/m) 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie, 
Klinische Abteilung für Nuklearmedizin 

 
Kernaufgaben: 
 Fertigstellung, Produktion, Qualitätskontrolle und 

Freigabe von Radiopharmaka 
 Entwicklung von Radiopharmaka für die nuklearmedizinische Diagnostik 

mit PET/CT, PET und SPECT/CT sowie für nuklearmedizinische Therapien 
 Selbständige Planung, Einreichung und Durchführung von 

wissenschaftlichen Projekten 
 Einbindung in die universitäre Lehre 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Chemie oder Pharmazie 
 Sachkenntnis und Fachkompetenz gemäß § 15 Arzneimittelgesetz 
 Erfahrung in der Leitung einer pharmazeutischen Herstellung,  

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von Radiopharmaka  
 Berufserfahrung in der Radiochemie bzw. Radiopharmazie 
 Kenntnisse in den Bereichen Strahlenschutz und Dosimetrie 
 Erfahrung in der Durchführung von Markierungssynthesen mit 

PET- und Therapie-Radionukliden von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung von wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 Fundierte einschlägige EDV-Kenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinären Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.626,60 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen vorge-
sehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ. Prof.
in
 Dr.

in
 Reingard Aigner, Leiterin der Klinischen Abteilung für Nukle-

armedizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: reingard.aigner@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12151. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W201 ex 2016/17 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:reingard.aigner@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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UniversitätsassistentIn 
Verwendungsgruppe B1 

am Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 
befristet auf 6 Jahre  

 
Kernaufgaben: 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des 

Diplomstudiums Humanmedizin sowie im Rahmen von Doktoratsstudien 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und selbständige Erstellung von  

Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale Veranstaltungen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Medizin- und Biowissenschaften 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 

als Facharzt/Fachärztin  
 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 Fundierte Kenntnisse in der Histologie und Embryologie 
 Erfahrung in der Einwerbung und Durchführung von 

wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Sehr gute Englischkenntnisse  

 
Persönliche Anforderungen:  
 Hohes Interesse an der universitären Lehre mit guten didaktischen Fähigkeiten 
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von 
€ 3.813,53 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr o. Univ. Prof. Dr. Gottfried Dohr, Leiter des Institutes für Zellbiologie, Histologie 
und Embryologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: gottfried.dohr@medunigraz.at ,Tel.: +43/316/380-4230. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W200 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
  

mailto:gottfried.dohr@medunigraz.at
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Wiederholung einer Ausschreibung: 
 

Ärztin/Arzt mit Jus practicandi als  
MitarbeiterIn für die Durchführung klinischer Studien 

(Verwendungsgruppe B 1) 
an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie,  

ohne Anrechenbarkeit auf die Facharztausbildung 
Teilzeit: 30 Wochenstunden 

Befristet auf 1 Jahr 
 

Kernaufgaben: 
 PatientInnenbetreuung im Rahmen klinischer Studien  
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der Dermato-Onkologie 
 Mitarbeit in der Betreuung dermato-onkologischer PatientInnen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin und  

abgeschlossene Ausbildung zum/zur Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin 
 Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien von Vorteil 
 Erfahrung in der Betreuung onkologischer PatientInnen von Vorteil 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 Flexibilität 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.952,10 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Erika Richtig, an der Universitätsklinik für  
Dermatologie und Venerologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: erika.richtig@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-8032. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D177 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:erika.richtig@medunigraz.at
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Wissenschaftliche/r Projektmitarbeiter/in 
(Verwendungsgruppe B 1) 

am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation, 
befristet auf die Dauer der Karenzierung 

 
Kernaufgaben: 
 Aufbau eines skalierbaren semantischen Data Warehouse,  

basierend auf SAP HANA, zur Sekundärnutzung klinischer Daten 

für Forschung und Krankenversorgung 

 Unterstützung bei Koordination und Durchführung internationaler Projekte 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium, vorzugsweise der Mathematik, 

Informatik oder Bioinformatik 

 Praktische und wissenschaftliche Erfahrung in der medizinischen Informatik,  

der Bioinformatik oder verwandten Bereichen 

 Erfahrungen in der Softwareentwicklung, Programmiererfahrung in JAVA 

 Kenntnisse im Datenbank- und Wissensmanagement (SQL, NOSQL, Triple Stores) 

 

Persönliche Anforderungen:  

 Präzise und verlässliche Arbeitsweise 

 Kommunikative Kompetenz und Teamorientierung  

 Verhandlungssichere Beherrschung der englischen Sprache 

 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.626,00 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 

wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus.  

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Stefan Schulz, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und 

Dokumentation, gerne zur Verfügung. Kontakt: stefan.schulz@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-16939.  

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D 199 ex 2016/17 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 

(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, 
Gemeinsame Einrichtung / Allgemeine Intensivstation 

Befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten 

und stationären PatientInnen im Bereich  
der Gemeinsamen Einrichtung / Allgemeine Intensivstation 

 Absolvierung von Journal- und Bereitschaftsdiensten 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet 

der allgemeinen Pädiatrie, speziell der Intensivmedizin 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden 

 im Rahmen des Diplomstudiums Humanmedizin 
und im Rahmen von Doktoratsstudien 

 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Befugnis zur selbständigen Ausübung 

des ärztlichen Berufes als Fachärztin/Facharzt 
für Kinder- und Jugendheilkunde 

 Vertiefte klinische Kenntnisse und 
wissenschaftliche Kompetenz im Bereich Pädiatrie, 
speziell der pädiatrischen Intensivmedizin  
und Nierenersatztherapie bei Kindern und Jugendlichen  

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 4.187,39 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Christian Urban, Klinikvorstand der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendheilkunde Graz, zur Verfügung. Kontakt: christian.urban@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-12605. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W206 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:christian.urban@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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115.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-ein-
heiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätsperso-
nal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Quali-
fikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe  
überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
 

TierpflegerIn 
(Verwendungsgruppe IIa) 

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, 
Abteilung Biomedizinische Forschung, 

befristet bis 30.05.2020 
 
Kernaufgaben:  
 Tierbetreuung in unterschiedlichen Hygienestufen 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Größtenteils absolvierte oder 

 abgeschlossene Ausbildung als Tierpfleger/In 
(Abschluss der Lehre oder adäquate Ausbildung) 

 Erfahrung in der Betreuung von Labortieren 
 EDV-Kenntnisse (MS-Office) 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamfähigkeit 
 Hohe Belastbarkeit 
 Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 1.717,50 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen vorge-
sehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Dr.in Birgit Reininger-Gutmann, Leiterin der Abteilung Biomedizinische For-
schung, gerne zur Verfügung. Kontakt: birgit.reininger-gutmann@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12524. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A202 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:personal@medunigraz.at
mailto:birgit.reininger-gutmann@medunigraz.at
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http://www.medunigraz.at/stellen
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Study Nurse 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

Universitätsklinik für Innere Medizin, 
Klinische Abteilung für Lungenkrankheiten, 

Teilzeit: 20 Wochenstunden, 
vorerst befristet für 1 Jahr 

 
Zielsetzung der Stelle: 
Study Nurses sind ExpertInnen, die im Umgang mit nationalen und internationalen Regularien und 
Gepflogenheiten des klinischen Prüfungsalltages vertraut sind und dem Prüfarzt, der Prüfärztin in der 
fachgerechten und qualitativ hochwertigen Durchführung klinischer Studien zu Seite stehen. 
 
Kernaufgaben: 
 Betreuung der PatientInnen, die an 

diversen klinischen Studien teilnehmen 
mit PatientInnenberatung und Case Management 

 Koordination der Arbeitsabläufe bei 
geplanten Forschungsvorhaben zwischen Klinik,  
pharmazeutischen Unternehmen und Auftragsforschungsinstitutionen 

 Unterstützung der Kooperation zwischen 
den verschiedenen Fachabteilungen (Labor, Diagnostik etc.) 

 Vorauswahl von PatientInnen, 
die in Forschungsprojekte einbezogen werden könnten 

 Kontaktperson für die in Forschungsprojekte einbezogenen PatientInnen 
 Plangemäße Verabreichung von Medikamenten –  

unter Supervision des jeweiligen Prüfarztes, der jeweiligen Prüfärztin 
und Medikamentenlogistik (Bestellung, Lagerung, etc.) 

 Gewinnung biologischer Proben und Messung von Vitalfunktionen 
 Qualitätssicherung  (z.B.: Überprüfung der PatientInnen /  

ProbandInnen-Einverständniserklärung, Kontrolle der Prüfdokumentation),  
Arbeiten nach und Erstellen von SOPs 

 Vorbereitung der Monitorvisiten 
 Dokumentation und Archivierung  von Studiendaten 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

mit Zusatzausbildung 
 Erfahrung in der Durchführung von Klinischen 

Studien bzw. Weiterbildungzeugnis gemäß § 64 des 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes oder Clinical Trial Specialist von Vorteil 

 Kenntnisse von Gesetzen und Richtlinien (ICH-GCP, AMG, MPG) von Vorteil 
 Gute Englischkenntnisse und IT-Kenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 
 Organisatorische Fähigkeiten 
 Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen 
 Flexibilität 
 Teamorientierung 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 2.423,33 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen vorge-
sehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski, Kontakt: horst.olschewski@medunigraz.at, 
Tel. +43/316/385-12183 und Frau Mag.a Dr.in Gudrun Wakonigg,  
Kontakt: gudrun.wakonigg@medunigraz.at., Tel. +43/316/385-12974 gerne zur Verfügung. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D203 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 15. August 2017. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Mitarbeiter/in im Forschungsmanagement  
(Verwendungsgruppe IVa) 

in der Abteilung Forschungsförderung und Technologietransfer,  
zu besetzen ab sofort,  

zunächst befristet für 1 Jahr mit Option auf Verlängerung 
 

Kernaufgaben: 
 Kaufmännische Planung und Betreuung 

von Klinischen Studien und Forschungsprojekten  
(Erstellung von Projektkalkulationen und Unterstützung 
von ForscherInnen bei Personalplanung und Budgeterstellung) 

 Kaufmännische Überprüfung und administrative Bearbeitung 
von Verträgen und Projekten 

 Abrechnung von EU-Forschungsprojekten sowie sonstigen Fördermitteln 
 Betreuung von Audits sowie aktive Mitwirkung 

an Qualitätssicherungsmaßnahmen  
 Gestaltung und Optimierung von einschlägigen Arbeitsprozessen 

sowie Vortragstätigkeit im Rahmen von Schulungen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Master-/Diplomstudium der Sozial-  

und Wirtschaftswissenschaften oder abgeschlossenes Master-/Diplomstudium 
mit mehrjähriger Erfahrung  in der Kalkulation 
und Abrechnung von Forschungsprojekten  

 Kenntnisse in der finanziellen Abwicklung von klinischen Studien 
und universitären Forschungsprojekten (insbes. EU-Projekten) 
im Drittmittelbereich von Vorteil 

 Kenntnisse in SAP/R3 von Vorteil 
 Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse 
 Verhandlungssichere Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Fähigkeit zur Analyse, Gestaltung und Optimierung von Arbeitsprozessen 
 Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise 
 Hohe Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft sowie Belastbarkeit 

in Stresssituationen 
 Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit  
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 2.492,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
  

mailto:horst.olschewski@medunigraz.at
mailto:gudrun.wakonigg@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen


- 159 - 

 

____________________________________________________________________________________  
     MTBl. vom 05.07.2017, StJ 2016/17, 22. Stk 
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Bei Fragen steht Ihnen Frau Dr.
in
 Carolin Auer, Leiterin der Abteilung Forschungsförderung und  

Technologietransfer gerne zur Verfügung. Kontakt: carolin.auer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72016 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A205 ex 2016/17 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 26. Juli 2017. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des Organisations-
plans idgF 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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